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Seine Untersuchungen beschließt Sch mi1t einem Exkurs über den Bibliotheks-
katalog der Abtei Beinwil VO  e 1200, den Pau/l Lehmann arz  5 1949 auf den
etzten Seiten einer einstigen Beinwiler Handschrift, 1mM dritten Band der Moralia
Gregors Gr., 1n der Zentralbibliothek Luzern entdeckte un 1n der SKG
(1950) 1—16 veröffentlichte. Dieser Katalog belebt un:! vertieft auf eindrück-
ichste Art die ersten Jahrhunderte Beinwiils. Mit viel Sachkenntnis un mit SpUur-
bar verhaltenem, doch berechtigtem Stolz auf die geistige Weite der Vorfahren
kommentiert Sch. die 1 Katalog erwähnten 192 Titel der damaligen Kloster-
bibliothek, unter denen TLitel zeitgenössischer Autoren der Frühscholastik figu-
rıeren, Was für das VO  . der großen Welt abgelegene Beinwil aufhorchen älßt. Die
1mM Katalog erwähnten Handschriften sind (wohl durch die Verwüstungen Beinwils
1m Hochmittelalter) bis auf drei verloren, damit uch die Dokumente für das
Scriptorium 1n der Abtei Der erwähnte Gregor-Codex verdankt mıit dem ersten
un zweiıten Band seine RKettung einem 13586 getätigten Verkauf die Cister-
cienserabtei St Urban, VO'  3 1548 nach Luzern kam.

Mit der vorliegenden Arbeit besitzt L1LU.  - uch Beinwil-Mariastein 1ne zuverläs-
sige Untersuchung über die Anfänge und die erste eit der Abtei Ein etztes Wort
kann AUS bekannten Gründen kaum Je erwarten sSein. Eine heute schon SpUur-
bare Lücke füllte 1ne Monographie über die etzten Jahre des Konvents ın G+
Gallus-Bregenz, dessen Vertreibung (1941), des geduldeten Aufenthaltes und des
durch die Volksabstimmung (1970) ermöglichten Einsitzes 1n Mariastein
(1971)

HAAS, Hieronymus. Wallfahrtsgeschichte von Mariastein. Mariastein, Edition
de Consolatione, 1973 144 sI Abb Taft

ach der Untersuchung über die Anfänge Beinwils fragen vornehmlich Histo-
riker. Die Wallfahrtsgeschichte VO  5 Mariastein, die geschrieben, erfüllt eın
Desideratum weiıiterer Kreise. Im Vorwort umschreibt se1in iel „Der Verfasser
suchte die Geschichte der Wallfahrt den vorhandenen Urkunden Neu über-
prüfen un: die gesicherten Ergebnisse der heutigen Forschung in das Geschichts-
bild einzubeziehen. Diese Schrift ll VOT allem dem Pilger un Besucher des
Gotteshauses dienen und ihm ine umfassende Übersicht über die Geschichte die-
SsSer Wallfahrtsstätte bieten. Dem Freund der Geschichte geben die zahlreichen An-
merkungen Einblick ın die Quellen un Literatur über Mariastein“” Diesem
Programm ist treu geblieben.

gliedert den Stoff in drei Teile Die vorbenediktinische Zeit, Die Benedikti-
ner 1n Mariastein, Die Heiligtümer 1ın Mariastein. Wer sich ernsthaft mıiıt religiö-
Gcer Volkskunde beschäftigt, wird die Ausführungen VO  } begrüßen un s1e
dankbar entgegennehmen, ebenso der Heimat- wI1e Ordenshistoriker. Die (3
schicke der Wallfahrt sSind ceit 1648 bis hinab 1n 11sere Tage lebendig mıit dem
VO  a} Beinwil übersiedelten Benediktinerkonvent verbunden. Vor allem G1 auf das
Anliegen VO  z hingewiesen: die Geschichte als Heilsgeschichte darzustellen. Das
gibt den Weg frei einer glaubwürdigen, VO  } echter Pietät getiragener Begeg-
L1LUNS mit Formen unserer Vorfahren, die scheinbar außerlich un leer sind Der
Religionshistoriker ist VOorT allem angesprochen durch den deutlichen inweis VO  5

auf die Kultstätte 1n einer heiligen Höhle und deren theologische Aussage
Dafür dürfte Mariastein 1mMm deutschen Sprachgebiet ein Einzelfall selin.

Wer entsinnte sich nicht der archaischen Spekulationen der Griechen über en
dunklen, geheimnisträchtigen Schofß der Allmutter Ge Uun! dessen greifbare
ähe 1n der Höhle Wird nicht dieses Urmenschliche beim ruhigen Schreiten hin-
unter 1n die heilige lfelsenhöhle, die Gnadenkapelle, selten klar 1n Mariastein ın
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christliche Erfüllung gebracht? Wer die Wallfahrtsgeschichte VO:  e durchblät-
tert, ist erfreut über die gediegene Bereicherung durch Bilder, dabei die Farbtafel
mıiıt dem romanischen Essostab, der, schon VO  e den Ähten in Beinwil geführt,
Symbol einer Mönchsgemeinschaft ist, die sich der Betreuung des Marienheilig-
tums bewußfßt bleibt.

Einsiedeln Kuno Bugmann OSB

Urs Die rechtlichen Beziehungen zwischen Fahr un Einsiedeln. Zugleich
1ne Gtudie ZUT Geschichte der inneren Verfassung eines Tochterklosters, Zürich,
Fotodruck, 1973 159

Mit der vorliegenden rechtsgeschichtlichen Zürcher Dissertation hat L1U: uch
das zweıte, 1mM Gebiete des schweizerischen Kantons Aargau gelegene Benedikti-
nerinnenkloster ine wissenschaftliche Untersuchung erhalten. ber das mit Muri
verbundene Nonnenkloster Hermetschwil verg]l. Dubler, Anne-Marie: Die Kloster-
herrschaft Hermetschwil VO  3 den Anfängen bis 1798 Aarau, 1968

In Fahr, der Limmat bei Zürich, gilt der ursprüngliche, in der Gründungs-
urkunde VO Januar 1130, nicht ber 1M CIE umschriebene Rechtsstatus als
Unicum bis heute der Abt VO  - Einsiedeln ist auch Abt 1n Fahr (ohne daß Fahr
jemals als abbatia bezeichnet wurde). Als Vertreter des Abtes amte der Propst,
ein Konventual aus Einsiedeln. Die innere Leitung des Klosters liegt bei der
Priorin, die nach der Wahl durch die Schwestern VO Abt 1n ihr Amt eingesetzt,
bzw. bestätigt wird Für die Seelsorge der Schwestern ist eın zweiter Einsiedler
Konventual zuständig. uch aus öffentlicher Sicht ist Fahr e1in Sondertfall.
Kirche, Kloster, OÖkonomiegebäude, Gasthaus liegen als territoriale Exklave 1m
Kanton Aargau, die Bäuerinnenschule un die umliegenden Güter 1M Kanton
Zürich. Diese Aufteilung der antonalen Hoheitsrechte, 1Ur aus historischc
dener Entwicklung verstehen, ist dem Frauenkloster 1m klosterfeindlichen

zugute gekommen.
Die komplexen Rechtsverhältnisse ın Fahr mUussen für Untersuchungen eines

Rechtshistorikers besonders reizvoll sSe1in. gliedert seine Arbeit chronologisch
1ın vier Abschnitte: Gründung, Mittelalter, Reformationszeit, Die Verhältnisse
VO:  5 der Glaubensspaltung bis ZUTT Gegenwart.

Das Verhältnis Einsiedeln Fahr äfst sich kaum umschreiben mıit Mutter-
kloster Tochterkloster (verg]l. Untertitel u.a. O.) Der monastisch-rechtliche
Begriff der Filiation, der Gründung der Besiedlung einschließt, trifft für Fahr
nicht Vergl. Stiftungsurkunde: ”° abbas Werinherus et SUC  es
SUl1 CU. fratribus SUl1S et Servicıum dei ibidem (Vare) instituere studiose
contendant cellam ibidem constru1ı et regulare claustrum religiosis feminis
monasticae professionis et e15 tot et tales monachos praeponı , qul1 sclant illis
et et prodesse ad salutem et necessitatem tam anımarum qu am COTI-

u  . Wir begegnen hier einem formalen, VO: mittelalterlichen Rechts-
denken diktierten Abhängigkeitsverhältnis. Die Abhängigkeit Fahrs VO  5 Einsie-
deln äaußert S1C] — auch darin, daß Fahr nıe das Siegelrecht besaß Als Bischof
Heinrich 1L VO  5 Konstanz April 1360 den Frauen das Siegelrecht ZUE
Schutze die Veräußerungen der Güter durch die Pröpste zugestand, verloren
s1e bald wieder; wWar L1LLULT ine kurze Episode. Auch 1n der Heraldik wird das
Verhältnis Einsiedeln Fahr festgehalten. Das „sprechende“ Wappen VO  } Fahr,
zwel diagonal gekreuzte naturfarbene Stacheln 1m blauen Grund, ist in den Wap-
penschild des Stiftes Einsiedeln aufgenommen. Fahr VOINl Fähre schon VOor der


